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Pflegewohnstift Alsterkrugchaussee  
Hamburg  
 
Kosten  bei Kurzzeitpflege  (monatlicher Eigenanteil)  
 

 
Als Leistung der Pflegeversicherung kann die Kurzzeitpflege ab dem Pflegegrad 2 insbeson-
dere dann in Anspruch genommen werden, wenn die häusliche Pflegezeitweise nicht, noch 
nicht oder nicht im erforderlichen Umfang erbracht werden kann.  
Die Leistung der Pflegeversicherung für die Kurzzeitpflege unterscheidet sich betragsmäßig 
nicht nach Pflegegraden, sondern steht allen Pflegebedürftigen der Pflegegrade 2 bis 5 in 
gleicher Höhe zur Verfügung. Die Höhe d er Leistung beträgt bis zu 1.854 ,00 € fü r bis zu 
acht Wochen pro Kalenderjahr. Falls Mittel der Verhinderungspflege nicht verbraucht si nd, 
kann dieser Betrag auf 3.539 ,00 € (1.854+1.685  €) erhöht werden.  
Pflegebedürftige Personen können den Entlastu ngsbetrag in Höhe von bis zu 131€ pro Mo-
nat, also bis zu 1.572 € im Jahr, von der eigenen Pflegekasse in Anspruch nehmen.  
 
Wir sind Vertragspartner aller K ranken - und Pflegek assen und haben eine Verein-
barung mit dem Soz ialhilfeträger. Sollten Sie den Eigenanteil nicht selbst aufbrin-
gen können, sprechen Sie uns bitte an.  
 
 
Pflegewohnstift Alsterkrugchaussee  
Alsterkrugchaussee  614  
22335 Hamburg   
Tel -Nr.:  040/512088 -0 
Fax -Nr.:  040/512088 -499  

Pflegegrad  
Eigenanteil pro Monat  

(28  Tage)  

Pflegegrad 1  3.215,56  € 

Pflegegrad 2  2.682,28  € 

Pflegegrad 3  3.155,48  € 

Pflegegrad 4  3.648,84  € 

Pflegegrad 5  3.870,60  € 


